
Zugestellt durch Post.at  AMTLICHE MITTEILUNG! 
 

  Bitte wenden 

 
 
 
 
 
  

  

 

über die am Sonntag, den 8. Juni 2008 stattfindende 
 

LANDTAGSWAHL   2008 
 

Wahlberechtigt ist jede(r) Landesbürger(in), der/die am Tag 
der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat 

(Geburtsdatum 08.06.1992 oder älter). 
 
 
 

Wahllokal:  Gemeindehaus Sautens – Erdgeschoß –  
 ehemaliges Postamt 
 
 

Wahlzeit: von 8.00 bis 15.00 Uhr 
 
 

Verbotszone: 50 Meter im Umkreis des Gemeindehauses und im 
Gemeindehaus. In diesem Umkreis ist jede Ansammlung von 
Menschen, das Tragen von Waffen und die Verteilung von 
Wahlaufrufen verboten. 

 
 
 

Wählerverständigungskarten: 
Die Wählerverständigungskarten werden ca. 1 Woche vor der Wahl per Post  an alle 
Wahlberechtigten verschickt.  
 
 

WICHTIG:  
 Bitte bringen Sie zur Wahl Ihre 
Wählerverständigungskarte mit! 

 
 
 
 
 
 
 

 
28.05.2008 



 

   

 
 
 
 

Wahlkarten:   
♦ Mit einer Wahlkarte kann in jedem Wahllokal in Tirol, das Wahlkarten annimmt, 

gewählt werden. 
♦ Der Antrag auf Ausstellung der Wahlkarte kann beim Bürgermeister der 

Gemeinde, in der der Wahlberechtigte/die Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, eingebracht werden. Die Frist endet am Mittwoch, den 4. Juni 
2008 (bei schriftlichem Antrag) und am Freitag, den 6. Juni 2008 um 12.00 
Uhr  (bei mündlichem Antrag). 

♦ Die Briefwahl ist ab Erhalt der Wahlkarte bis spätestens zum Schließen des 
letzten Wahllokales möglich. 

♦ Der Versand der Wahlkarte an die für die Auswertung zuständige 
Kreiswahlbehörde kann von jedem Ort im In- und Ausland per Post erfolgen. 
Das Postentgelt wird vom Land Tirol getragen.  

 
 
 

Sonder-Wahlbehörde:  
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte haben auch Personen, die das Wahllokal 
infolge von Bettlägerigkeit aus Alters-, Krankheits- oder sonstigen Gründen nicht 
aufsuchen können. Sie können ihre Stimme bei der SONER-WAHLBEHÖRDE 
abgeben. 

 
Wichtig:  Dazu muss bis spätestens Freitag, den 6. Juni 2008 um 12.00 Uhr der 
Besuch der Besonderen Wahlbehörde im Gemeindeamt Sautens (Telefonnummer: 
05252-6213) beantragt werden. 
 
Die Besondere Wahlbehörde wird die Kranken und Bettlägerigen am Wahl-Sonntag 
zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr zu Hause aufsuchen. 
 
Für weitere Auskünfte steht das Gemeindeamt während den Amtsstunden jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 
 

 


